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Abwägungsvorschlag 

Der Ministerpräsident - Staatskanzlei 
Vom 13.08.2014 

 

Die Gemeinde Witzeeze beabsichtigt, in dem ca. 0,3 ha großen Gebiet „Östlich 
Pötrauer Weg“ eine Wohnbaufläche für bis zu 10 Wohneinheiten auszuweisen. 
Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu der o.g. Bauleitplanung wie folgt Stellung: 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Es werden keine abwägungsrelevanten Anregungen vorgebracht. Gegen die Planung 
bestehen keine Bedenken. 

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich aus 
dem am 04.10.2010 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 
vom 13.07.2010 (LEP 2010; Amtsbl. Schl.-H. S. 719) und dem Regionalplan für den 
Planungsraum I (Fortschreibung 1998). 
 

 

Es wird bestätigt, dass gegen die o.g. Bauleitplanung der Gemeinde Witzeeze keine 
Bedenken bestehen; insbesondere stehen Ziele der Raumordnung den damit verfolg-
ten Planungsabsichten nicht entgegen. 
 

 

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumordnung und 
greift damit einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aus-
sage über die Förderungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplane-
rischen Stellungnahme nicht verbunden. 
 

 

Aus Sicht des Innenministeriums, Referat für Städtebau und Ortsplanung, Städtebau-
recht, sind derzeit keine weiteren Anmerkungen erforderlich. 
Eine Kopie dieser Stellungnahme für die Gemeinde Witzeeze habe ich beigefügt. 
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Kreis Herzogtum Lauenburg 
Vom 09.09.2014 

 

Mit Bericht vom 11.07.2014 übersandte mir der Amtsvorsteher des Amtes Büchen den 
Entwurf zu o.a. Bauleitplan mit der Bitte um Stellungnahme. 
Aus Sicht des Kreises Herzogtum Lauenburg bitte ich um Berücksichtigung folgender 
Anregungen und Hinweise: 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Fachdienst Wasserwirtschaft (Frau Mannes, Tel. 409) 
Zu Punkt 7 (F-Plan) bzw. Punkt  7.5 (B-Plan) Regenwasserentsorgung: 
Das Oberflächenwasser soll auf den privaten Grundstücken zur Versickerung gebracht 
werden. Dies entspricht dem mir zur Genehmigung vorgelegten Abwasserbeseiti-
gungskonzept. 
 

Zum Fachdienst Wasserwirtschaft 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Für die Versickerung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei mir zu beantragen. Die 
Sickerfähigkeit des Bodens sowie der Grundwasserspiegel sind mir mit dem Antrag 
nachzuweisen. 
 

Der Hinweis zur wasserrechtlichen Erlaubnis wird zur Kenntnis genommen und in der 
weiteren Erschließungsplanung berücksichtigt. 

Gemäß Umweltprüfung Punkt 4 liegt der Grundwasserspiegel bei über 20 dm unter 
Geländeoberfläche. Da das Gelände durch den Kiesabbau? stark profiliert ist, ist nicht 
deutlich erkennbar, auf welche Geländeoberfläche sich diese Angabe bezieht. 
Da mir auch eine Entwicklungsplanung für die Fläche (Bodenverschiebungen) nicht 
vorliegt, ist mir der genaue Grundwasserspiegel mit dem Erlaubnisantrag nachzuwei-
sen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung des Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde 
Witzeeze werden die erforderlichen Nachweise im Rahmen der Beantragung der wasser-
rechtlichen Erlaubnis erbracht. 

Weder im F-Plan noch im B-Plan befindet sich ein Hinweis auf Gefährdung durch 
Kampfmittel bzw. die Unbedenklichkeit. Gerade im Hinblick auf Aushubarbeiten für 
Sickeranlagen z.B. Sickerschächte sollte darauf geachtet werden. Ich bitte um entspre-
chende Ergänzung. 
 

Der Hinweis zur Gefährdung durch Kampfmittel wird zur Kenntnis genommen.  
Ein entsprechender Hinweis wird redaktionell in der Begründung ergänzt. 
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Fachdienst Abfall, Altlasten und Bodenschutz (Frau Richter, Tel. 528) 
Gegen den vorgelegten B-Plan bestehen aus hiesiger Sicht keine Bedenken. 

 

Da sich im Plangebiet allerdings eine Abgrabung befindet und diese leider häufig zu 
Verfüllung mit  Abfallstoffen genutzt werden, ist der folgende Hinweis bei den Planun-
gen zu berücksichtigen. 
Werden während der Ausführung der Planungen wider aller Erwartungen Boden- oder 
Gewässerverunreinigungen (z.B. Ablagerungen von Abfallstoffen) festgestellt, ist um-
gehend der Kreis Herzogtum Lauenburg, Der Landrat, Fachdienst Abfall und Boden-
schutz, Barlachstraße 2 in 23909 Ratzeburg, darüber zu unterrichten. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es werden keine abwägungsrelevanten 
Anregungen vorgebracht. 
Der Hinweis zu möglichen Boden- oder Gewässerverunreinigungen wird redaktionell in 
der Begründung ergänzt. 

Fachdienst (Naturschutz) (Frau Penning, Tel. 326) 
1. 
Die Darstellungen der 2. Änderung des Flächennutzungsplans entwickeln sich nicht 
aus dem festgestellten Landschaftsplan der Gemeinde Witzeeze. Dieser stellt den 
nördlichen Teil des Geltungsbereichs als Grünfläche – Grabeland dar, die südliche 
Fläche ist als Brache mittlerer bis trockener Standorte (Biotoptyp Gras- und Wildkraut-
flur, Pioniergesellschaft) gekennzeichnet. Flächen für die Siedlungsentwicklung sind im 
Landschaftsplan im Plangebiet nicht vorgesehen. 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und zum Teil berücksichtigt. 
Die planerischen Vorgaben werden teilweise ergänzend wiedergegeben, auf den zwi-
schenzeitlich festgestellten Status als Biotop gem. § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 
LNatSchG wird eingegangen.  
Der Erfassungsbogen wird nachrichtlich im Anhang des Landschaftspflegerischen Fach-
beitrags eingefügt. 
Darüber hinaus wird eine „Begründung für die Abweichung von den Darstellungen des 
Landschaftsplanes“ ergänzt. In dieser Begründung wird dargelegt, warum die Gemeinde 
die Planung auf der Fläche dennoch weiter verfolgt. 

Nach § 11 (3) Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BNatSchG) i.V.m. § 7 (2) 
Landesnaturschutzgesetz vom 24. Februar 2010 (LNatSchG) sind die geeigneten In-
halte der Landschaftspläne nach Abwägung im Sinne des § 1 Abs. 7 des Baugesetz-
buches als Darstellung oder Festsetzung in die Bauleitpläne zu übernehmen. 
 

 

Unter Ziffer 5.2.5 des Landschaftsplans wird der betroffene Standort folgendermaßen 
beschrieben: Hier findet sich ein gemischtes Artenspektrum der unterschiedlichen 
Pflanzengesellschaften wie Ackerbegleitflora, Grünland, Pioniervegetation und Tro-
ckenrasen. Die Standortvielfalt wird durch die südexponierte Steilwand stark erhöht, an 
der zum Zeitpunkt der Kartierung einige typische Bruthöhlen der Uferschwalbe be-
obachten werden konnten. 
 
In der Biotopkartierung Schleswig-Holstein (Ausgabe 1996) wurde das Plangebiet als 
„kleine, extensiv genutzte Sandgrube, …, 2 bis 3 m hohe, südexponierte Steilwand mit 
Uferschwalben-Kolonie“ kartiert. 
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Bereits im Rahmen des Antwortschreibens des Fachdienstes Regionalentwicklung und 
Verkehrsinfrastruktur des Kreises Herzogtum Lauenburg vom 29.05.2013 zu einer 
Anfrage der Gemeinde zu einer baulichen Entwicklung der Fläche am Pötrauer Weg 
habe ich darauf hingewiesen, dass geprüft werden sollte, ob sich auf der Fläche Bioto-
pe entwickelt haben, die einer Bebauung entgegenstehen. 
 

 

Bei meiner Ortsbesichtigung am 21.08.2014 habe ich festgestellt, dass sich im Plange-
biet Gras- und Krautfluren sowie Abgrabungs-Böschungen befinden, die nach meiner 
Bewertung mindestens teilweise unter den gesetzlichen Biotopschutz gem. § 30 (2) 
(BNatSchG i.V.m. § 21 (1) LNatSchG fallen (artenreiche Steilhänge, Trockenrasen, 
Gebüsche trockenwarmer Standorte). 
 

 

Auf Grundlage meiner Ortsbesichtigung habe ich das zuständige Landesamt für Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume kurzfristig gebeten die Fläche zu begutachten 
und mir mitzuteilen, ob gesetzlich geschützte Biotope dort vorhanden sind. Das Ergeb-
nis ist abzuwarten. 
 

 

Nach § 30 (2) BNatSchG sind Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonsti-
gen erheblichen Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope führen können, ver-
boten. Für den Fall, dass sich der Verdacht bestätigt, teile ich bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt mit, dass ich die Gewährung einer Befreiung von den Verboten des § 30 (2) 
BNatSchG auf Grund der hohen Biotopqualität im Plangeltungsbereich voraussichtlich 
nicht in Aussicht stellen kann. 
 

 

Die Flächen des Plangebiets besitzen für den Naturschutz eine besondere Bedeutung. 
Neben einer erheblichen Beeinträchtigung des Bodens und des Landschaftsbilds führt 
die Planung insofern insbesondere auch zu einer erheblichen Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften, darüber hinaus sind gefährdete Tierar-
ten betroffen. 
 

 

Ich rate der Gemeinde deshalb, die vorliegende Planung nicht weiter zu verfolgen. 
 

Der Hinweis und die Empfehlung, das Vorhaben des Bebauungsplanes Nr. 9 i.V.m. der 2. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Witzeeze nicht weiter zu verfolgen, 
wird zur Kenntnis genommen. Nach einer umfangreichen Standortprüfung des Gemein-
degebietes stellt die Fläche des Plangebietes weiterhin die geeignetste Erweiterungsflä-
che für eine wohnbauliche Entwicklung innerhalb des Siedlungsgebietes der Gemeinde 
Witzeeze dar. Die Gemeinde Witzeeze hält weiterhin an den Planungen zum Bebau-
ungsplan Nr. 9 sowie der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes fest. 
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2. 
Zu den geplanten Maßnahmen zum ‚Ausgleich nachteiliger Auswirkungen der Planung 
teile ich mit, dass die ehemalige Kläranlage zur Anrechnung als Ausgleichsfläche im 
Rahmen der Eingriffsregelung nicht geeignet ist. 
Die Fläche ist als Teil einer weiträumigenTallandschaft und durch feuchte Standortbe-
dingungen geprägt. Die flächige Aufschüttung von Sand und die Herstellung von 
Sandwällen auf dem Gelände stellen vielmehr einen weiteren Eingriff in Natur und 
Landschaft nach § 11 (2) LNatSchG i.V.m. § 17 (1) BNatSchG dar. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen der Planung des Bebauungsplanes Nr. 9 wird eine andere ca. 800 m nord-
östlich des Eingriffsgebietes gelegene Ausgleichsfläche entwickelt. 

Der Schönungsteich auf dem Gelände der Kläranlage ist in dem Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan für die Kläranlage Witzeeze (Burkhard Schmidt – Ingenieurbüro) im 
Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen genannt und insofern im vorliegenden Bauleitplan 
hierfür ohnehin nicht anrechenbar. 
 

 

Eine Entwicklung von Flächen der ehemaligen Kläranlage als Zauneidechsenbiotop ist 
als artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme nicht geeignet. Auf Grund der grund-
sätzlich feuchten Standortbedingungen und der entsprechenden kleinklimatischen 
Verhältnisse im Niederungsbereich des Elbe-Lübeck-Kanals und der Linau sind Zau-
neidechsen hier (auch am Bahndamm) voraussichtlich nicht zu erwarten. 
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Städtebau und Planungsrecht: 
Der Fachdienst Naturschutz hatte im Mai  2013 im Zusammenhang mit der o.a. Anfra-
ge zur Bebaubarkeit der vorliegenden Grundstücke darauf hingewiesen, dass sich auf 
den Grundstücken u.U. Biotope befinden, die einer Bebauung entgegenstehen. Das 
Ergebnis der Begutachtung durch das zuständige Landesamt ist insofern zunächst 
abzuwarten. 
 

Zum Städtebau und Planungsrecht 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ein Teil der Fläche wurde zwischenzeitlich als geschützter BNiotop gemäß § 30 
BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG erfasst. Der Erfassungsbogen wird dem Grünordneri-
schen Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 9 beigefügt. 

Hinweis: Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung und als solcher in die Be-
gründung zu integrieren. 
 

 

AWSH Abfallwirtschaft Südholstein GmbH 
Vom 15.07.2014 

 

Guten Tag Frau Rempf, vielen Dank für die Zusendung der o.g. Unterlagen. Bei der 
Anlage der Zuwegung der Baugrundstücke bitte ich insbesondere die Vorgaben der 
BGV D 29 sowie BGV 27 zu berücksichtigen. Diese Zuwegungen sind für derart zu 
gestalten, dass sie für Müllfahrzeuge befahrbar sind. Für nicht direkt anfahrbare 
Grundstücke bitte ich im Bereich des vorgelagerten Verkehrsraumes Sammelplätze 
anzulegen. In der Regel werden die Haushalte mit folgenden Entsorgungskapazitäten 
ausgestattet: Restabfallbehälter, Biotonne, Altpapiertonne, DSD Säcke, Sperrmüll-
sammlung auf Anforderung 
Ich bitte die Größe der Stellplätze / des Stellplatzes entsprechend zu konzipieren. Die 
Abfuhrzeiten, soweit diese für Ihre Planung notwendig sind, finden Sie unter 
www.awsh.de 
Als Ergänzung hab ich noch eine AWSH Broschüre als pdf beigefügt, die unter ande-
rem auch Vorgaben zur Bauleitplanung enthält. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis der Berücksichtigung zur Zuwegung der Baugrundstücke nach Vorgaben der 
BGV D 29 sowie BGV 27 wird redaktionell in die Begründung aufgenommen. 
 

  

 

http://www.awsh.de/
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Deutsche Telekom Technik GmbH 
Vom 08.08.2014 

 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i.S.v. § 68 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahme abzugeben. Zu der o.g. Planung 
nehmen wir wie folgt Stellung: 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es not-
wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplange-
biet der Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens 3 Monate 
vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.  
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der weiteren Erschließungsplanung 
zum Bebauungsplan Nr. 9 berücksichtigt. 

Archäologisches Landes Schleswig-Holstein 
Vom 12.08.2014 

 

In dem betroffenen Gebiet sind uns zurzeit keine archäologischen Denkmale bekannt, 
die durch die Planung beeinträchtigt werden. Auswirkungen auf Kulturgut sind nicht zu 
erkennen. Wir stimmen den vorliegenden Planunterlagen zu. 
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt 
werden, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fund-
stelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich sind gem. § 14 
DSchG (in der Neufassung vom 12. Januar 2012) der Grundstückseigentümer und der 
Leiter der  Arbeiten. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt wer-
den, wird die Denkmalschutzbehörde unverzüglich benachrichtigt und die Fundstelle bis 
zum Eintreffen der Fachbehörde gesichert. 

Handwerkskammer Lübeck 
Vom 27.08.2014 

 

Nach Durchsicht der uns übersandten Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass in obiger 
Angelegenheit aus der Sicht der Handwerkskammer Lübeck keine Bedenken vorge-
bracht werden. 
Sollten durch die Flächenfestsetzungen Handwerksbetriebe beeinträchtigt werden, wird 
sachgerechter Wertausgleich und frühzeitige Benachrichtigung betroffener Betriebe 
erwartet. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es werden keine abwägungsrelevanten Anregungen vorgebracht. 
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Gewässerunterhaltungsverband Linau 
Vom 15.08.2014 

 

Seitens des Gewässerunterhaltungsverbandes Linau gibt es keine Bedenken gegen 
die 2. Änderung des F-Planes und den B-Plan Nr. 9, da laut Begründungen der Pläne 
das anfallende Regenwasser auf den Grundstücken durch Einzelanlagen versickert 
werden soll. Gewässer des Verbandes sind daher von der Planung nicht betroffen. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es werden keine abwägungsrelevanten Anregungen vorgebracht. 

Über eventuelle Ausgleichsmaßnahmen sind keine Angaben gemacht worden. Der 
Verband weist darauf hin, dass bei Ausgleichsflächen an Verbandsgewässern laut 
Verbandssatzung ein 5 m breiter Streifen zwecks Gewässerunterhaltung freizuhalten 
ist. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die geplante Ausgleichsfläche befindet sich ca. 800 m nordöstlich des Eingriffsbereiches. 
Gewässer sind im Nahbereich dieser Fläche nicht vorhanden. 

E. ON Hanse AG Schleswig-Holstein 
Vom 18.07.2014 

 

Mit Schreiben vom 11.07.2014 erbitten Sie eine Stellungnahme zur o.g. Flächennut-
zungsplanänderung und der Ausweisung eines Wohngebietes in der Gemeinde Witze-
eze. Dieser Aufforderung kommen wir gerne nach. 
Wichtiger Hinweis: 
Die folgende Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf das Thema Telekommuni-
kation/NGA-Netz. Zum Thema Energienetze wird die Schleswig-Holstein Netz AG ggf. 
eine eigene Stellungnahme abgeben. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es werden keine abwägungsrelevanten Anregungen vorgebracht. 

Die E.ON Hanse Gruppe hat die Gemeinde Witzeeze flächendeckend mit einem zu-
kunftssicheren Glasfasernetz erschlossen. Dieses Netz ermöglicht es allen Haushalten 
mit Gewerbebetrieben, Telekommunikations-, Internet- und TV-Dienste mit höchster 
Leistung zu nutzen. 
 

 

Bei Ausweisung des neuen Baugebietes „Östlich Pötrauer Weg“ in Witzeeze werden 
wir dieses Baugebiet ebenfalls mit Glasfaser erschließen. Die Telekommunikations-, 
Internet- und ggf. TV-Dienste auf dem Glasfasernetz werden von KielNET, einer Marke 
der Versatel Deutschland erbracht. Den Grundstückseigentümern wird ein entspre-
chendes Angebot zur Hausanschlusserstellung unterbreitet. Alternativ bieten wir dem 
Bauträge einer Erschließung sämtlicher Grundstücke zu einem Pauschalpreis an. Bitte 
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teilen Sie uns zur Aufnahme von Gesprächen beizeiten den Namen und die Kontaktda-
ten des Bauträgers mit. 
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Zur Vermeidung von parallelen Infrastrukturen erbitten wir von Ihnen eine Auskunft, in 
wie fern die Deutsche Tele4kom ebenfalls eine Erschließung auf Glasfaser- oder Kup-
ferbasis durchführen wird, bzw. diese plant. Gerne können Sie die Informationen über 
unsere Planung zur Erschließung des B-Gebietes mit einem NGA-Netz an die Deut-
sche Telekom weitergeben. 
 
 

 

 
 
 
Folgende Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange haben weder Anregun-
gen noch Bedenken vorgebracht: 
 

 Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH vom 17.07.2014 

 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein vom 29.07.2014  

 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie vom 12.08.2014  

 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt u. ländl. Räume Lübeck v. 06.08.2014 

 Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein vom 20.08.2014 

 Industrie- und Handelskammer vom 31.07.2014 

 Schleswig-Holstein Netz AG vom 31.07.2014 

 Kirchengemeinde Büchen-Pötrau vom 04.08.2014 

 Gemeinde Schuldendorf vom 21.07.2014 

 Gemeinde Büchen 
 

 

 


